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Beschluss

I n der Verwaltungs rechtssache

des Naturschutzhund Deutschland LandEsverband Sachsen'Anhalt e'V',

vertreten durch die Voeitzende,
Schleinufer 1Ba, 39104 Magdaburg,

Antragstellers urtci
Beschw'erdegegners,

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt Peter Kremer,
l'leinrlch-Roller-Straße 1 I 10405 Eerlin,
Ar A7/02 NÄEULSA.I

gege

den Landesbetrieb für Hoch,luasserschutz und Wasserwirtschaft Sächsen-Anhalt

Flussbereich $chönebeck,
Amtsbr€ite 1,
39218 $chönebeck,

'Antragsgagner und
Eeschwerdeführer,

Pi.ozessbei,ollmächtigte: Rechtsanwälte Gaßner, Groth, siedere:
& Collegen,
StraiauerPlatz 34, 10243 Bei'lin.
(Az.:59ü/ü7)

Beigeladen:

LandeshauFtstadt Magdebu rg,
vertreten durch den OberbÜrgermeister,
Atter fr/larkt 0, 39104 Magdeburg,
(Az. : 30-9Vw 27 -135107)

wegen
NatunschuErccnts,
hiar: Beschwetde,
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hat das Obervenralfungsgericht dee Landes $achsen-Anhalt - 2. Senat - am
12. Dezember 2C07 beschlossen:

Die Beschwarde wird zurückgewiesen.

Der AntragsgEgner t'ägt die Kosten des Beschwerdever-
fahrens. Die außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen
s nd nicht erstattungsfähig.

Der Streitwert wird für das Beschwerdeverfahren auf
2.500,- € festgeseEl

Gründe

Die zulässige Beschwerde ist nioht begrundet

Die vorgebrachten Gründe, auf deren Prtrfung der Senat gemäß S 146 Abs. 4 Satz 6

VwGO beschränkt ist redrtfertigen keine Abänderung der erstinstanzlichen Entschei'

dung.

Der Antragsgegner rnacht gettend erne Abweichungsentscheldung unter Beteiligung

des Antragstetters gemäß g 45 Abs. 3 iV.m. $ 56 Abs. 4 Nr 5 NatSchG LSA sei nicht

erforderlich, weil die von ihr durchzuführende Gehölzrodung am Ufer der Alten Elbe in

Magdeburg aruischen dem ,,Cracauer Waoserfall' und d€r ,,,{nna-Ebefi-Brücke' nicht Zu

einer erheblichen Beelnträchtigung des FFH-Gebietes Nr. 5C (,,Elbaue anrischen Saale-

Mündung und Magdeburg') führe, Dio Rcdung sei als bloße Unteriraltungsrnaßnahrne

einzuetufen, die dringend erforderlich sEi, urn die Fließgeschwindigkeit des Gewässers

zu erhöhen und damit die Gefahr eines Hochwassers in Magdeburg zu veri'ingern. Der

streitgegenständliche Unterhaltungsabscrnitt urnfasse lediglich einen geringen Teil des

FFH-Gebietes {2,8 ha des ungefähr 6.500 ha grcßen Geaamtgebietes). Dem prioritä-

ren LRT Nr. 91EO ,,Erlen- und Eschenwälder und Weichholzauenwälder an Fließge-

wässern'' kornme innerhalb dieses Abschnitts nur eine untergeordnete Bedeutung zu.

Gehölze und Wurzeln eeien nur in einem geringen Umfang entfernt worden und es be-

stehe ein hohes Regenerationspotential" Mit diesen Einwänden kann der Antragsgcg-

ner nicht durchdringen.
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Nach der Rechlsprechung das Senats sind unter ,Bafreiungen'' irn Sinne des $ 56 Abs.

4 Nr, 5 NatSchG LSA, nach welcher Vorschrift eine Beteiligung von Vereinen wie dern

Anfagsteller vorgesehen ist, auch Ausnahme- und Abweichungsentscheidungen nach

g 45 Abs. 3 Nat$chG !-SA zu verstehon (vgl. Beschlüsse des Senats vom 0S.11,2006

- 2 lr/N 3'11/06 - JURIS und vom 08,01,2007 * 2 M 358/06 - NUR 2007, 495)^ Vor die-

sem Hintergrund gehl der Einwand, die streitgegenständlichen Maßnahmen führten

nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung im Sinne des S 45 Abs, 2 und 3 NatSchG

LSA, bereits deshalb fehl, weil es näch diesen Vorschriften nicht darauf ankomrnt, ob

ein bestimmtes Projekt talsächlich zu erheblichen Beeinträchtigung eines in Absatz 1

genannten Gebietes in sainen für die Erhaltungszieb orJer den SchuEzweck maßgeb-

lichen Bestandleilen führt, sondem iedigllch darauf, ob es zu solchan erheblichen Be-

einträchtigungen ft ihren "käirn' '  
(vgl.Beschlüsse des Senats vorn 06 1i.2006 -2M

311/06 - JURIS uns vorn 08.01.2007 - 2 M 358/06 - NUR 2007, 495). Von einer sol-

chen MöglichkEit einer erhehlichen Baeinträchtigung ist jedoch hier nach der im einet-

weiligen Rechtsschr-Everfahren nur rnöglichen summarischen Prüfung schon deshalb

auszugehen, weil das sFeitgegenstänciliche Prcjekt unmittelbar darauf gerichtet ist ei-

nen nicht nur unerheHichen Teil des vorhandanen Weichholzbestandes zu :oden, zu-

rück zu schneiden oder auf andere Weise zu entfernen. Der Gewässerabschnitt dar Al-

ien Elbe in Magdeburg zwischen dem 
"Cracauer 

Wasserfall" und der ,Anna-Ebert-

Brücke" ist auch als Bestandteil des FFH-Gebietes Nr, 50 (,Elbaue zwischen Saale-

Mündung und Magdeburg") einzustufen, der im Sinne des $ 45 Abs. 2 NatSchG LSA

für die Erhaltungsziele oder den Schukzweck des Gebietes mal3geblich ist. ln diesem

Bereich besteht - wie don Antragsteller glaubhafi gernacht hat und was auch von dem

Antragsgegner nicht bestritten wird - ein bedeutender Weichholzbestand (Weidenhöl-

zer) an einem Fließgevrässer im Sime des LRT Nr. 91EO. Soweit der Antragsgegner

geltend macht, ei habe nur hinsichtlich des Bereichs nördlich der,Anna-Ebert-Brücke"

eine FFH-Verträglichkeitsprüfung eingeleitet, weil er nur diesen Bereich filr entspre-

chend bedeutsam halte, varmag sich der Senat dem nichi anzuschließen. Auch die

Vrleichholzbestände in dem strritgegenständlichen Bereich gehen - wie sich u.a. aus

den vorgelegten Plänen entnehmen lässt - über einen nur unbedautenden Umfang

deutl ich hinaus.

Der Antragsgegner macht auch ohne Er-folg geltend die Maßnahme sei als bloße Ge-

wässerunterhaltung sowie als fulaßnahme zur Abwehr von Hochwassergefahren im

Sinne des S 171 WG LSA enzustufen Beides mag e#ar zuireffen, Daraus lässt sich
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aber nicht der Schluss ziehen, dass die Anwendr.ng cles g 45 Abs. 2 und 3 Nat$chG
ausgeschlossen wäre. Weder das NatSchG LSA noch das WG LSA enthalten Vor-
schriflen, wonach Unterhaltungs- oder Gefahrenabwehnnaßnahmen im Sinne des WG
LSA nichi ztrgleiclr ais Projekt irn $inne des g 45 Abs. 2 NatSchG LSA qualifiaert wer-
don können. Nach $ 11 Abs. 1 Nr. 12 a und b) NatSchG LSA zählen zu den ,projekten"
im Sinne dteses Gesetzes Vorhaben und Maßnahrnen innerhalb elnes Gebiets von
gemeinschaftlicher Bedeutung oder eines Europäischen Vogeischutzgebiets sovrie Ein.
griffe in Natur und Landschaft im $inne des g lE NatSchG LSA, sofsrn sie einer be-
hördlichen Entscheidung oder einer Anzeige an eine Behörde bedürfen oder von einer
BehÖrde durchgeftlhfl werden. Das Vorliegen dieser Voraussetzungen wlrd von keine.n
der Beteiligten In Frage gestellt. Der Annahme eines Eingriffs steht auch nicht die Vor-
schriit des $ 16 Abs. 4 Nr. 1 NatSchG entgegen. ln der Regel kein Eingriff in lr,Iatur und
Landschaft im Sinne des lrjat$:hc LSA sind danach lediglich pftrege- und Unterhal-
tungsmaßnahmen ar Deichen Dämmen und anderen Hochwasserschutzanlagen,
nrcht aber - wie hier - sonstige Maßnahmen dEr Gewässerunterhaltung und des
Hochwasssrschutzes.

Onne Edolg bleibt auch der Einwand des Antragsgegners, er habe cien Arrtragsteller
bereits irn Rahmen eines von lhm durchgsführten Anhörungsteimins hinreichenr1 betei-
ligt- Der Anspruch des Anlragsteliers richtet sich nicht auf eine 

"formlose", nach Art und
Umfang in dae Belieben des Antragsgegner$ gestellte Anhörung, sondern geracie auf
eine Beteiligung irn Rahmen eines Befreiungsrnarfahrens nach g s6 Abs. 4 Nr, 5
Nat$chG LSA.

Die Kostenentscheidung folgt aus $5 154 Abs. 2, 162 Abs. 3 VwGO. Die $treirwertfest-
setzung ergibt sich aus gg 47 Abs. t, s2 Abs. 1 urd 2 und s3 Abs. 3 Nr. 1 GKG.

Rech  t sm  i t t e l  bE leh  run  o

Dieser Beschluss ist unanfechtbar.

Gelger Dr. Seiler Zehnder
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